
Stand: Januar 2007 

Auszug aus der Satzung 
 
§ 2 Zweck des Vereins ist die Förderung aller sportlichen Übungen und Leistungen… 
§ 3 Rechtsgrundlagen des Vereins sind die Satzungen und Ordnungen. Zur Durchführung seiner 

Aufgaben beschließt der Gesamtvorstand Ordnungen. Sie dürfen nicht im Widerspruch zur Satzung 
stehen. 

§ 4 Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, 
muss an den geschäftsführenden Vorstand eine schriftliche Beitrittserklärung richten. 

§ 5 Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss des Mitgliedes aus dem Verein. …. Der 
Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand. … Der Austritt ist nur 
zum Ende des Geschäftsjahres möglich und muss bis zum 30. November vorliegen. Das 
austretende Mitglied bleibt zur Zahlung seiner offenen Beiträge einschließlich der des laufenden 
Geschäftsjahres verpflichtet. … 

§ 6  Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. … Die Höhe der 
Aufnahmegebühr, der Beiträge und evtl. Gebühren, sowie deren Zahlungsweise werden durch die 
Mitgliederversammlung festgesetzt ... . Für die Verbindlichkeiten des Vereins haften die Mitglieder 
nur bis zur Höhe der satzungsgemäß zu zahlenden Beiträge. 

§ 7 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 
 

Beitragsordnung (Auszug) 
Beiträge ab 01.01.2007 

 
Aufnahmegebühren 
               bei Teilnahme am Lastschriftverfahren                                                                                        10 € 
 

               keine Teilnahme am Lastschriftverfahren                                                                                    15 € 
 

 
Jahresbeitrag 
               Grundbeitrag 
                Erwachsene; Jugendliche (bis zum vollend. 20. Lebensjahr); 
                Passive; Studenten/Schüler (bis vollend. 27. Lebensjahr)                                                          80 € 
 
Abteilungsbeitrag: (nur für Erwachsene, für eine Sparte) 
               Handball; Leichtathletik; Rollhockey; Turnen                                                                               30 € 
 
Wettkampfgebühr:  (nur für Erwachsene) 
                Turnen                                                                                                                                           5 € 
                Handball                                                                                                                                      18 € 
               Leichtathletik                                                                                                                                22 € 
                Rollhockey                                                                                                                                   27 € 
 

 
Familienbeitrag (ab 3 Personen)                                                                                                             240 € 

  ein Ehepaar mit Kind (ab und mehr) 
  eine allein erziehende Mutter mit Kindern 
  ein allein erziehender Vater mit Kindern 

 
 

Zusatzbeitrag (jährlich) 
                Zuschlag für Einzelzahler, die nicht am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen                       10 € 
 

 



TV Friesen 1884 e. V. Wuppertal 
 

Geschäftsstelle: TV Friesen 1884 e.V. Wuppertal; Meckelstr. 29; Tel./FAX 02027/8 76 86; Email: tv.friesen@gmx.de 
Geschäftszeiten: Montag und Donnerstag: 18.30 – 20.00 Uhr; Samstag: 10.00 – 12.00 Uhr. 

 

Aufnahmeantrag 
 

 
 

 
Name Vorname 

 
 

 
Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort 
 
 

  
Geboren am Eintrittsdatum Abteilung 

 
 

   
Weiblich Männlich Wettkampf Telefon (wichtig für Mannschafts-Telefonkette 

 
Mitgliedsart (ankreuzen):     aktiv                  passiv 
 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den TV Friesen Wuppertal. Ich erkenne die Vereinssatzung als für mich 
verbindlich an und verpflichte mich zur fristgerechten Zahlung des jeweils gültigen Jahresbeitrages, der von 
der Mitgliederversammlung festgesetzt wird. Die Satzung kann zu den Geschäftszeiten in der 
Geschäftsstelle des Vereins eingesehen werden 
 
Mir ist bekannt, dass es zur Kündigung der Mitgliedschaft einer schriftlichen Kündigung bedarf (einfacher 
Brief/. Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Schluss des Kalenderjahres möglich und muss spätestens bis 
zum 30. November desselben erklärt werden. Meine Verpflichtungen gegenüber dem Verein (z.B. Zahlung 
des gesamten Jahresbeitrages) bleiben von der Kündigung unberührt. 
 
Die Angaben zur Person werden unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen gespeichert. 
 
Wuppertal:                                              .             .                                                                 . 
       Unterschrift des Antragstellers 
 
 
 

 

Name des Erziehungsberechtigten in Blockschrift Unterschrift der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen 
 

Beachten Sie bitte die Rückseite dieses Antrages 
 

Einzugsermächtigung 
 

Ich bin unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs damit einverstanden, dass die fällig werdenden 
Beiträge von meinem unten bezeichneten Konto abgebucht werden. Mir ist bekannt, dass ich innerhalb 
sechs Wochen nach dem Lastschrifteinzug bei dem kontoführenden Bankinstitut Widerspruch gegen den 
Einzug einlegen kann. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Bankinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 
 
 

 

Name des Kontoinhabers Nummer des Girokontos 
 
 

 

Name der Bank, Sparkasse Ort der Bank, Sparkasse 
 
 

 

Bankleitzahl Unterschrift des Kontoinhabers 
 

Konto des TV Friesen: Stadtsparkasse Wuppertal (BLZ 330 500 00); Konto:531 459 

  


